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Sachverhalt uxid Antrãge 

Die Prufungsabtejlung erteilte das europäische Patent 

Nr. 0 182 983 mit sechzehn Ansprüchen auf der Grundlage 

des folgenden unabhngigen Anspruchs 1: 

"Gert zuxn Entfernen von Plaque und Verfrbungen auf 

Zahnoberfjächen, durch das ein Luft-Pulver-Gernisch und 

Wasser auf die zu reinigende Zahnoberf1che gesprüht 

wird, mit einern Pulverbel-jälter (16; 78), einer Pulver aus 

dem Pulvervorrat im Pulverbehälter durch Druckluft 

aufnehmenderi Wirbelkammer (21), die eine Einlaf!Offnung 

(22) für die Druckluft und eine Aus1a16ffnung (23) für 

das Luft-Pulver-Gemisch aufweist, und mit einem HandstQck 

(Hi; H2), das einen Ansch1u1teil (1; 51) für ZufQhr-

leitungen und einen Spruhkopf (4; 54) mit einer 

Austrittsdüse (36; 91) für das Luft-Pulver-Gemisch und 

das Wasser aufweist, der das Luft-Pulver-Gemjsch aus der 

Wjrbej.kaxnmer (21) sowie das Wasser zufQhrbar sind, 

dadurch gekennzeichnet, daE der Pulverbeh1ter (16; 78) 

und die Wirbelkamrner (21) im Handstück (Hi; H2) 

vorgesehen sind, daf, der Pulverbehälter (16; 78) mit d.er 

Wirbelkarnmer (21) Qber eine die Wirbelkarnrner begrenzende 

Lochplatte (20) in Austauschverbindung steht, und daS der 

Pulverbehãlter (16; 78) einen druckluftbeaufschlagten 

Kolben (17) enthit, der das Pulver zur Lochplatte (20) 
druckt.0 

Die Einspruchsabteilung wies mit Entsche±dung vom 

12. März 1991 den Einspruch gegen das europische Patent 

zurUck und bestatigte, dag der Gegenstand des 

unabhngigen Anspruchs I gegenüber dem Stand der Technik 

auf einer erfinderische Tatigkeit beruhe; diesen Stand 

der Technik bildeten insbesondere folgende Entgegen-

haltungen: 

(2) 	US-A-2 696 049 
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(3) 	US-A-2 814 877 

Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) legte am 

23. August 1991 fristgerecht gegen diese Entscheidung 

Beschwerde em, entrichtete die BeschwerdegebUhr und 

reichte eine Beschwerdebegrundung em. 

Die Beschwerdegegnermn (Patentinhaberin) legte daraufhin 

einen Hauptantrag und drei Hilfsantrage var, die den am 

13. Februar 1991 bei der Einspruchsabteilung 

eingereichten Anträgen entsprechen. Der Anspruch 1 des 

Hauptantrags (nachstehend "Anspruch 1' genannt) 

entspricht Anspruch 1 des erteilten Patents. 

Am 11. Mai 1993 f and eine mündliche Verhandlung statt. 

i) Die BeschwerdefUhrerin machte dabei folgendes 

gelt end: 

- Der derzeitigen Fassung des Anspruchs 1 sei nicht 

zu entnebinen, daf, die Luft von der Wirbelkammer ±n 

den Pulverbehälter strOme und dann wieder zurQck-

f1ieie und dabei das Pulver aus dem Pulverbehälter 

mitreiie. Die Merkmale des Anspruchs 1 müften also 

przisiert werden, und zwar insbesondere durch das 

Verhã.ltnjs zwischen dem Durchmesser der Pulver-

teilchen und demjenigen der Offnungen in der 

Lochplatte. 

Die Entgegenhaltung (3) beschreibe ein kompaktes 

HandstUck mit integriertem Pulverbehalcer, der 

einen Kolben, eine Wirbelkammer und einen 

Spruhkopf aufweise. Der Pu1verbeh1ter und die 

Wirbelkarnmer stUnden durch eine ringfonige 

Cfnung in Austauschverbindung miteinander. Die 

Entgegenhaltung (2) beschreibe einen Pulver -

behälter und eine Mischkammer, die durch eine 

190.D 	 . . .1.. - 
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Lochplatte VOneinander getrennt seien. Die 

zugefQhrte Luft dringe in die Mischkarnrner bzw. 

oberhaib des Pu1verbeh1ters em, so dais, zwischen 

beiden Räurnen eine Austauschverbindung hergestellt 

werde. 

Es sei für den Fachinann naheliegend, das Gerat 

nach der Entgegenhaltung (3), das keine Lochplatte 

aufweise, durch die in der Entgegenhaltung (2) 

beschriebenen Mittel abzuwandeln und die Parameter 

entsprechend einzustellen, die die Pulverzufuhr an 

die Wirbelkainmer insbesondere durch den Quer-

schnitt der Of fnungen der Lochplatte und den auf 

das Pulver ausgeubten Druck regelten. Der 

Gegenstand des Anspruchs 1 weise dernnach keine 

erfinderische Thtigkeit auf. 

In ihrer Erwiderung griff die Beschwerdegegnerin 

im wesentlichen die Argumente der Einspruchs-

abteilung auf: 

Das Gert nach der Entgegenhaltung (3) weise keine 

Lochplatte auf. Es funktioniere nach dern Prinzip, 

dag das Pulver raittels des Venturi-Effekts durch 

eine ringfOrrnige Of fnung aus dem Behälter in die 

Wirbelkainmer gesaugt werde, die durch den Raurn 

zwischen einem Nadelventil und der Offnung zu 

einer rohrfOrrnigen Leitung hin begrenzt sei. Es 

gebe jedoch weder einen Luftstrorn noch eine 

Austauschverbindung zwischen der Wirbelkarrirner urd 

dem Pulverbehälter. 

Das Gerät nach der Entgegenhaltung (2) weise als 

einziges eine gelochte Platte au, die den 

?ul -;erbehäler vcr. der Mischkarnrner trenne, doch 

sei auch hier kein Luftaustausch z zischen diesen 

beiden Räurnen und damit auch keine Aus t aus ch - 

i:) .E 
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verbindung im Sinne des Patents gegeben. Das 

Pulver falle infolge der Schwerkraft und unter der 

Einwirkung eines Vibrationsmechanismus in die 

Mischkammer. Es sei nicht ersichtlich, wie der 

Fachmann auch bei Konibination dieser beiden 

Entgegenhaltungen zuxn Gegenstand des Anspruchs 1 

gelangen kônne. 

V. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

europàischen Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die ZurUckweisung der 

Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der 

erteilten Fassung. Hilfsweise, die Aufrechterhaltung des 

Patents auf der Grundlage der mit Schreiben vom 

13. Februar 1991 eingereichten Hilfsantràge. 

Ent scheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Forrnale Aspekte 

Der Gegenstand des Arispruchs 1 steilt eine Kornbination 

aus den Ansprüchen 1 und 2 der ursprUnglichen Anmeldung 

dar. Der Ausdruck 'Qber eine die Wirbelkammer begrenzende 

Lochplatte" ist durch die ursprüngliche Aruneldung, 

Seite 9, Zeilen 22 bis 26 gestutzt. Die abhngigen 

Ansprüche 2 bis 16 entsprechen den Ansprüchen 3 bis 17 

der ursprUnglichen Anmeldung. 

Die an den Anspruchen vorgenommenen Anderungen gehen 

demnach nichc Uber den Inhait der Anxneldung in der 

ursprunglich eingereichten Fassung hinaus, so dag die 

Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU erfUlit sind. Im 

L190.D 	 . . ./. 
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ubrigen wurde der Schutzumfang des Streitpatents in der 

erteilten Fassung flicht geandert, so dag die Erf or -

dernisse des Artikels 123 (3) EPU ebenfalls erfüllt sind. 

3. 	Auslegung des Anspruchs 1 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist auf ein Gert zum 

Entfernen von Plaque auf Zahnoberf1chen gerichtet, bei 

dem ein Luft-Pulver-Gemisch im Gerät erzeugt und bei 

Austritt aus dern Gerät zerstäubt wird. Entsprechend einem 

wesentlichen Erfindungsmerkxnaj sind der Pulverbehälter 

und die Wirbelkarnrner durch eine Lochplatte voneinander in 

der Weise getrennt, daf, eine Austauschverbindung zwischen 

diesen beiden Räumen entsteht. 

Unter dem Begriff ssAustauschverbjnd uflg uu ist ein in beiden 

Richtungen verlaufender Gasstrom zu verstehen: Die Luft 

wird zunchst der Wirbelkammer unter entsprechendem Druck 

zugefuhrt und ist dabei so gerichtet, daS der senkrecht 

auf die Lochplatte auftreffende Teil des Luftstromes 

diese weitgehend in der Mitte durchdringt und in den 

Pulverbehãlter einstrOmt. Die mit Pulverteilchen 

durchsetzte Luft tritt dann aus dem Beh1ter vorzugsweise 

durch die im Randbereich der Lochplatte ausgebildeter, 

LOcher in die Wirbelkarnmer em, in der das Gemisch durch 

das Zusammentrefferi der beiden beschriebenen LuftstrOme 

weiter verwirbelt wird. 

Der Lochpiacte kon-imt bei der Austauschverbindung eine 

entscheidende Rolle zu. Wie zwar nicht in Anspruch 1, 

sondern nur in der Beschreibung ausgefuhrt, ist die 

Lochweite der Lochplatte etwa gleich dem Querschnitt der 

Pulverteilchen oder geringfugig grOer, so daS die 

Lochpiate das yarn :<olben in den Behälter gedruckte 

?uiver nich: in die irbeikartner eirdringen it, wenri 

die Druckluftzufuhr in die Wirbelkarnmer abgeschaltet ist. 

r 
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Erst bei eingeschalteter Luftzufuhr findet der Austausch 

in beiden Richtungen statt, und das Pulver wird aus dem 

Beh1ter in die Wirbelkammer mitgerissen (vgl. Patent-

schrift, Spalte 3, Zejien 17 bis 26 und Spalte 8, 

Zeilen 16 bis 25). Die Kraft des aus dem Behälter 

austretenden Luftstrornes überwindet närnlich die Kraft, 

mit der das Pulver durch das Maschenwerk der Lochplatte 

zuruckgehalten wird. 

Die Karnmer 1st daher davon Qberzeugt, dag der Anspruch 1 

im Lichte der Beschreibung hinreichend kiar ist und daI 

die Begriffe'Lochp1atte' und HAustauschverbindung1 in 

Verbindung miteinander zwangslãufig die Bedingungen dafUr 

schaffen, dag das Pulver allein schon durch den Luftstrorn 

mitgerissen wird. 

4. 	Náchstliegender Stand der Technik 

Die Karrirner und die Beteiligten sind sich darin einig, daJ 

die Entgegenhaltung (3) wegen ihrer strukturellen Nhe in 

bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 als nächst-

liegender Stand der Technik zu betrachten ist. 

Obwohl das Gert nach der Entgegenhaltung (3) keine 

Wasserzufuhr aufweist, 1st in dem AusfUhrungsbeispiei 

gemaJ., Abbildung 1 der Entgegehaltung ein kompaktes und 

relativ einfaches FIandg.ert beschrieben, das einen 

Pulverbehälter 13 mit einem Kolben 16, eine Druckluf t-

zufuhr 27, die eine Wirbelkainmer 52 begrenzc, und elnen 

SprUhkopf 68 aufweist. Die Luft wird durch ein Nadel-

ventil 47 eingeblasen, das in der Verl&ngerung der die 

Wirbelka.rrffner axial durchquerenden Ausgangsieitung 27 und 

in einsceilbarer Entfernung zu dieser angeordnet ist. 

Diese Anordnuna bildet ein \Tenturi-Rohr, wobei die 

Wirbelkairuner 52, die durch elne ringfOrmiae Of fnung 53 

mit dem Pulverbehälter in Verbindung steht, durch den 

1190.D 
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Abstand zwischen dem perforjerten Ende 59 des Nadel-

ventils und der Einlaff,offnung der Leitung 27 begrenzt 

ist. 

Infolge des stãndigen Drucks des Federkolbens auf das 

Pulver und des in der Wirbelkarnmer durch den Venturi-

Effekt entstehenden Unterdrucks wird das Pulver aus dem 

Pulverbehálter herausgesaugt und in der Wirbelkarnmer mit 

Luft verwirbelt, bevor es zum Spruhkopf weitergeblasen 

wird. Der Austritt des Pulvers erfolgt im wesentlichen 

aufgrund des vom Kolben ausgeubten Druckes. Er wird 

jedoch auch durch den vom Venturi-Effekt hervorgerufenen 

Sog beeinf1uft. Durch Regulierung der Stellung des 

Nadelventils 1àft sich somit der Pulverausstof, und damit 

die Qualität und die Zusammensetzung des Gemisches 

regulieren (vgl. Beschreibung, Spalte 4, Zeilen 10 bis 16 

und Spalte 5, Zeilen 18 bis 25) 

Infolge der tangentialen StrOmung in der Leitung 27, 

durch die das Gemisch von dem Luftstrom mitgerissen wird, 

und des durch den Venturi-Effekt entstehenden Sogs an der 

Of fnung 53 kann jedoch die Luft nicht senkrecht in den 

Pu1verbeh1ter einstrOmen. Es gibt also keine Austausch- 

verbingung im Sinne des Patents, d. h. einen gegen-

seitigen Austausch zwischen dem Pulverbehãlter und der 

Wirbelkarniner. 

5. 	Neuheit 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem 

AusfQhrungsbeispiel der Entgegenhaltung (3) un 

wesentlichen durch die Lochplatte, die den Pulverbehlter 

von der Wirbelkarrffner trennt, sowie durch die 5dm Eetrieb 

des Gerts entstehende Austauschverbindung (vgl. 

Nunirner 3) . er Untersohied bezuglich der Wasserzufuhr in 

Anspruch 1 kann vernach1ssigt werden, da theses Merkmal 

keine echte Kombination mit den Ubrigen Merkmalen bildet, 

1 1 9.D 	 .1. 
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die sich auf das Ansaugen des Pulvers aus dern Pulver -

beh1ter und auf die Bildung und den Ausstof! des 

Gemisches beziehen. Ein anderer Unterschied besteht 

darin, dag der Kolben des beanspruchten Gerts mit 

Druckluft beaufschlagt ist, wàhrend er bei der 

Ausführungsart nach der Entgegenhaltung (3) von einer 

Feder angetrieben wird. 

Das in der Entgegenhaltung (2) beschriebene Gerät uinfaf,t 

ein fest montiertes Teji zum Mischen des Pulvers, das 

durch eine biegsame Leitung mit einem Handgriff verbunden 

1st, der mit einem Spruhkopf ausgestattet 1st. Der 

Mischertejl uinfaf?t einen senkrecht stehenden kegel-

fOrmigen Pulverbehälter 10, der von der ringfOrmigen 

Mischkammer 11 durch eine Lochplatte 23 getrennt ist. Die 

Luft wird durch eine Leitung 9 zugefUhrt, und das Gemisch 

tritt senkrecht dazu Uber eine Leitung 12 aus, nachdem es 

in der Mischkarnmer 11 verwirbelt worden ist. Das Pulver 

sinkt durch die Schwerkraft nach unten und tritt unter 

Einwirkung eines unter der Plattform des Behalters 

angebrachten Vibrationsmechanismus durch die Lochplatte 

aus. Durch ein Rohr. 28 kann der Druck zwischen der 

Mischkarnmer und dem Pulverbeh&lter ausgeglichen werden. 

Die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung (2) weist 

dernnach gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 bereits 

zahireiche strukturelle Unterschiede auf; so 1st var 

allem der Mischer nicht kompakt in das }{andstück 

integriert und der Pulverbehalter weist keinen Kolben 

auf, der das Pulver gegen die Lochplatte pregt. 

Da keine der Entgegenhaltungen alle Merkrnale des 

Anspruchs 1 offenbart, 1st der Gegenstand dieses 

Anspruchs im Sinne des Artikels 54 EPU neu. 

1190.D 	 . . .1... 
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6. 	Aufgabe und LOsung 

Der Entgegenhaltung (3) lag bereits die Aufgabe zugrunde, 

ein kompaktes Gert zu schaffen, das eine Steuerung der 

Hornogenitãt der Mischung erlaubt. In dieser Entgegen-

haltung beruht die LOsung auf der Wirkung eines Venturi-

Rohrs, das den Pulverbehälter urn I-IandstUck axial 

durchläuft. 

Gegenuber der in der Entgegenhaltung (3) gewh1ten LOsung 

besteht die technische Aufgabe objektiv gesehen, darin, 

den Aufbau und die Handhabung des bekannten Gerts weiter 

zu vereinfachen und dabei auch die Homogenität und 

Gleichmã1igkeit der Mischung zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird durch die sich von der Entgegen-

haltung (3) unterscheidenden Merkmale des Anspruchs 1 wie 

folgt gelOst: 

- Der Pulverbehãlter steht mit der Wirbelkanimer Uber 

eine die Wirbelkamrner begrenzende Lochplatte in 

Austauschverbindung; 

- Der druckluftbeaufschlagte Kolben drQckt das Pulver 

zur Lochplatte. 

Wie in Abschnitt 3 oben dargelegt, ermOglicht die genau 

eingestellte und als Trennelement zwischen dem Pulver-

beh1ter und der Wirbeikammer angeordnete Lochplatte eine 

Austauschverbindung zwischen diesen beiden Rãumen, d. h. 

den Austausch eines Luftstromes, der bei Verlassen des 

Pulverbehälters mit Pulverteilchen beladen ist. Der 

Kolben h1t das Pulver standig gegen die Lochplatte 

gedrQck, jedoch erfoigt der Transport des Pulvers aus 

dern Pulverbehãlter in die Wirbelkanner aussch1ieiich 

Uber den Luftaustausch, wodurch eine homogene, gleich-

mãige Mischung gewhr1eistet wird. 

1190.D 	 . . .1.. - 
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Durch die Anordnung der einzelnen Teile zueinander ergibt 

sich eine kompakte Vorrichtung mit sehr kurzen 

Abmessungen, da die Wirbelkaminer praktisch im Inneren des 

SprUhkopfes ausgebildet ist. Da der Pu1verbeh1ter von 

keiner Leitung durchzogen ist, kann er als austauschbare 

Kartusche gestaltet werden, was den Einsatz des Gertes 

erleichtert. 

	

7. 	Erfinderische Tátigkeit 

	

7.1 	Der Fachrnann, der ausgehend von dem Offenbarungsgehalt 

der Entgegenhaltung (3) ein kompakteres Gerät 

verwirklichen will, findet hierzu in der Entgegen- 

haltung (2) keine Anregung, da dort das Handstück vom 

Pulverbehãlter und der Wirbelkainmer durch eine 

Verbindungsleitung getrennt ist. 

	

7.2 	Die BeschwerdefUhrerjn hat behauptet, dag der Fachrnann 

unter Zuhilfenabme seines technischen Wissens die 

kompakte Vorrichtung nach der Entgegenhaltung (3) durch 

Einbau der in der Entgegenhaltung (2) offenbarten 

Lochplatte lediglich abzuwandeln brauche, urn zurn 

Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. Ihres Erachtens 

werde auch bei der Vorrichtung nach der Entgegen-

haltung (2) eine Austauschverbindung im Sinne des 

Streitpatents erzielt, da nainlich die der Mischkammer 

durch die Leitung 9 zugefuhrte Luft durch die Leitung 23 

auch in den Pulverbehalter eindringt und dabei das Pulver 

mit sich reift. 

Die Rammer kann sich diesen Uberlegungen nicht 

anschljegen, da die Leitung 28 nur zurn Ausgieich des 

Drucks zwischen dem Behlter und der Wirbeikarnmer dient, 

so dag der PulverausstoZ durch die Lochplatte durch den 

Druckunterschjed nicht berUhrt wird (vgl. Spalte 3, 

Zeilen 11 bis 17) . Die durch die Leitung 28 zugefQhrte 
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Luft kann demnach den Pu1verbehlter nicht durchstrOrnen 

und daher auch nicht die Pulverentnahine erleichtern. 

JJa aui,erdem der Querschnjtt des Ausgleichsrohres 28, das 

in die Mischkarnmer 11 fUhrt, erheblich grOfer ist als 

derjenige der Of fnungen 25 der Platte 23, wird die der 

Mischkarru-aer zugefQhrte Luft auch nicht durch diese 

Of fnungen in den Pulverbehãlter eindringen, da sie den 

Weg des geringeren Widerstands, nãmlich durch das 

Rohr 28, nimmt. 

Diese beiden Bemerkungen lassen den Schlug zu, daZ die 

der Mischkammer zugefQhrte Luft die Lochplatte weder von 

der Karnmer in den Beh1ter noch umgekehrt durchstrOmt. 

	

7.3 	Der Entgegenhaltung (2) ist ferner zu entnebmen, dag das 

Pulver bedingt durch die Schwerkraft herunterf1lt (da 

der Behálter senkrecht angeordnet ist und ein Druckkolben 

fehit); welter heift es, dag das Pulver durch die Wirkung 

eines unterhalb des Behälters angebrachten Vibrations-

mechanisinus der Mischkarnrner zugefQhrt wird (vgl. 

Spalte 4, Zeilen 23 bis 28 und Zeile 39 bis 41) . Sobald 

also die Vibrationen aufhOren, wird auch die Pulverzufuhr 

unterbrochen, obwohl weiterhin Luft in die Mischkarnrner 

stromt. Diese Funktionsweise widerspricht eindeutig dem 

im Streitpatent beanspruchten LOsungsprinzip, wonach die 

Pulverzufuhr Uber die Lochplatte vermittels der oben 

beschriebenen Austauschverbindung nur dann erfolgt, wenn 

Luft in die Wirbe1kaxrner geblasen wird. 

	

7.4 	Selbst wenn sich der Facbmann die Lehre der Entgegen- 

haltung (2) zunutze machen und das Venturi-Rohr aus der 

Entgegenhaltung (3) durch eine Lochpatte ersetzen 

wollte, mQte diese Platte zwangslufig mit einem 

Vibrationsgera verbunden werden. Nach Auffassung der 

Karnmer sind die in den Entgegenhaltungen (2) und (3) 

vorgesteilten technischen LOsungen so gãnzlich 
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verschieden, dag auch eine allerdings unwahrscheinhiche 

Kombination dieser beiden EntgegenhaltUflgefl den Fachrnann 

nicht zu der beanspruchten LOsung htte fUhren kOnnen, da 

diese auf einem dritten, von den beiden anderen v011ig 

verschiedenen Funktionsprinzip beruht. 

Die verschiedenen Anderungen, die der BeschwerdefUhrerin 

zufolge (s. BeschwerdebegrUndung vom 6. November 1991, 

S. 6, 3. Absatz), ausgehend von den Ausfuhrungsarten der 

Entgegenhaltungen (2) und (3), vorzunebrnen waxen, urn zum 

Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen, gehen nach 

Auffassung der Kamrner weit Uber den Rabmen einer vorn 

Facbrnann billigerweise zu erwartenden logischen 

Weiterentwicklung hinaus und lassen erkennen, dag hier 

eine Ex-post-facto-Analyse, also eine in Kenntnis der 

gesuchten LOsung volizogene Uberlegung, vorliegt. 

7.5 	Aus diesen GrUnden ist die Kainmer der Uberzeugung, daf 

sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in nahe-

liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, sondern 

die in Artikel 56 EPU geforderte erfinderische Ttigkei 

aufweist. Infolgedessen kOnnen auch die von diesem 

Anspruch abhãngigen AnsprUche 2 bis 16 aufrechterhalten 

werden. 
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Entscheidungeformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
A "'m 

t. 7, . 7:3 
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